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4. Satzung zur Anderung der Satzung der Stadt Seebad
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der Beitrdge und Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes

"Uecker-Haffkiste" Ueckerminde
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Begriindung

Die 1. Satzung zur Anderung der Satzung der Stadt Seebad Ueckermiinde tiber die
Erhebung von Gebihren zur Deckung der Beitrdge des Wasser- und Bodenverbandes
.Uecker-Haffkiste* Ueckerminde wurde am 26.11.2019 durch die Stadtvertretung
beschlossen. Fiir die 2. Satzung zur Anderung der Satzung der Stadt Seebad Ueckermiinde
Uber die Erhebung von Gebuhren zur Deckung der Beitrdge des Wasser- und
Bodenverbandes ,Uecker-Haffkiiste* Ueckermiinde erfolgte die Beschlussfassung durch die
Stadtvertretung am 02.12.2021. Die 3. Satzung zur Anderung der Satzung der Stadt Seebad
Ueckermiinde uber die Erhebung von Gebuhren zur Deckung der Beitrdge des Wasser- und
Bodenverbandes ,Uecker-Haffkliste* Ueckermiinde wurde schlie3lich am 29.06.2023 durch
die Stadtvertretung verabschiedet (vgl. DS-23/0326).

Die steigenden Energiepreise (Energieumlage etc.) fir den Betrieb der Pumpen in den
Schopfwerken und konjunkturell bedingte Preisanstiege bei baulichen
UnterhaltungsmalRnahmen und Wartungsvertradgen der Schépfwerke flhrten zu einem nicht
unerheblichen Anstieg der Schopfwerksgebihren. Dringend erforderliche Investitions- und
Unterhaltungsarbeiten an den Elektroanlagen und vermehrte Pumpenausfélle sowie
Reparaturen an Auslaufbauwerken der Schopfwerke fiihren in Verbindung mit den
konjunkturellen Baupreisanstiegen ebenso zu starken Kostensteigerungen. Diese spiegeln
sich in den Hebesatzen der Schopfwerke wider. Jedoch konnten groRe Reparaturen an
Pumpen und E-Anlagen 2025 abgeschlossen werden, was zu einer weiteren Senkung der
meisten Hebesatze fihrt. Diese Senkung wird mit der vorliegenden Satzungsanderung an
die Bevorteilten weitergegeben. Jedes Schopfwerk ist hier einzeln zu betrachten und somit
variieren die Hebesétze stark von Schopfwerk zu Schdpfwerk.

Fir die Mahd und die Unterhaltung der Deiche und Graben durch beauftragte Firmen ist ein
moderater Preisanstieg zu verzeichnen, der sich bislang durch die beschlossenen
Hebesatze decken lasst. Bei der Neuvergabe von Unterhaltungs- und Pflegeleistungen ab
2026 ist infolge der Konjunkturlage von einem weiteren Preisanstieg auszugehen. Weitere
zusatzliche Kosten entstehen bei der Unterhaltung von Graben, Deichen und Schopfwerken
durch die kostenintensive Beseitigung zunehmender Biberschéden. Seit 2024 wird durch den
Wasser- und Bodenverband jahrlich ein Rohrleistungszuschlag von 15.500 Euro fir
Reparaturen und Erneuerung von verrohrten Gewassern und Durchlassen im Verbandgebiet



Stadt Seebad Ueckermiinde

erhoben.

Zudem sind tariflich bedingte Lohnanpassungen bei den Angestellten des Wasser- und
Bodenverbandes und Erhéhungen der allgemeinen Geschaftskosten zu berilicksichtigen.

Der gestiegene Aufwand bei der Unterhaltung der Gewdasser 2. Ordnung sowie der
Schopfwerks- und Deichbewirtschaftung durch den Wasser- und Bodenverband ,Uecker-
Haffklste" Ueckermiinde machen es erforderlich, die GebUhrenkalkulation neu zu erstellen.
Fir den Kalkulationszeitraum 2024 und 2025 weichen die tatséchlichen von den kalkulierten
Kosten ab. Die Unter- und Uberdeckungen wurden in der Gebiihrenkalkulation beriicksichtigt.
Es bedarf daher einer entsprechenden Anderung der Satzung.

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung beschliel3t die nachfolgende 4. Satzung zur Anderung der Satzung der
Stadt Seebad Ueckermiinde Uber die Erhebung von Gebilhren zur Deckung der Beitrage
und Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes ,Uecker-Haffkiste* Ueckermiinde
einschlieBlich der zugrundeliegenden Gebihrenkalkulation (Anlage 1).

Finanzielle Auswirkungen

- Anpassung der Beitragsberechnung der Gebuhren zur Deckung der Beitrdge und
Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes ,Uecker-Haffkiiste® Ueckerminde
entsprechend der Satzung des Wasser- und Bodenverbandes ,Uecker-Haffkiiste* vom
30.03.2022, verdffentlicht am 17.05.2022 sowie 3. Anderung der Satzung des Wasser-
und Bodenverbandes ,Uecker-Haffkiste* vom 23. Marz 2025, verdffentlicht am 24. April
2025, Beschluss der Verbandsversammlung vom 19. Februar 2025, Genehmigung der
Satzungsanderung vom 12. Méarz 2025, hier insbesondere Anderung der
Nutzungsfaktoren  sowie  Anpassung der Hebesdtze  Schopfwerke  sowie
Rohrleitungszuschlage

- Die jahrliche Erhebung durch den Wasser- und Bodenverband fiir die Unterhaltung von
Deichen, Graben und Schoépfwerken entspricht in etwa 169.500 Euro (74.000 Euro fur
Deiche und Schopfwerke, 95.500 Euro fur Grében). Jahrliche Schwankungen sind zu
beriicksichtigen. In der 1. Satzung zur Anderung betrug diese Erhebung des Wasser- und
Bodenverbandes noch gesamt 113.000 Euro (47.000 Euro fur Deiche und Schopfwerke,
66.000 Euro fur Gréaben).

- Mit der vorliegenden Satzungsé&nderung werden von den durch die Arbeiten des Wasser-
und Bodenverbandes Bevorteilten einschlie3lich des Verwaltungskostenanteils 188.500
Euro Gebilhren zu Grunde gelegt (82.500 Euro fur Deiche und Schopfwerke, 106.000
Euro fur Graben) abzlglich der Anteile fir stadtische Flachen (StraRen, Platze,
Parkanlagen, Grundstiicke), fiur die keine Gebihren erhoben werden. Jahrliche
Schwankungen sind zu beriicksichtigen. In der 1. Satzung zur Anderung betrug diese
Erhebung durch die Stadt noch gesamt 170.000 Euro (86.500 Euro fur Deiche und
Schopfwerke, 83.500 Euro fur Graben).

Anlage/n

1 - 4. Satzung zur Anderung der Satzung der Stadt Seebad Ueckermiinde uiber die
Erhebung von Geblhren zur Deckung der Beitrage und Umlagen des Wasser- und
Bodenverbandes ,Uecker-Haffkliste* Ueckermiinde einschlielRlich Geblihrenkalkulation
(6ffentlich)

2 - Vergleich Geblhren (6ffentlich)

2/2



	4. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Seebad Ueckermünde über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes "Uecker-Haffküste" Ueckermünde
	Begründung
	Beschlussvorschlag
	Finanzielle Auswirkungen
	Anlage/n


